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Satzung
der

BTB Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft
im dbb beamtenbund und tarifunion

in Hessen

(BTB Hessen)

§ 1

Name und Sitz 
(1) Die Organisation führt den Namen „BTB Gewerkschaft Technik und 

Naturwissenschaft im dbb beamtenbund und tarifunion in Hessen“, im 

weiteren BTB Hessen genannt.

(2) Der Sitz des BTB Hessen ist der Ort der Geschäftsführung. 

§ 2

Zweck und Aufgabe

(1) Der BTB Hessen ist der gewerkschaftlichen Zusammenschluss der tech-

nischen Beschäftigten der technischen-naturwissenschaftlichen Verwal-

tungen, Anstalten und Betriebe des öffentlichen Dienstes, Stiftungen, 

der sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts und des privaten 

Bereichs, dazu gehören auch Referendarinnen und Referendare, Beam-

tenanwärterinnen und Beamtenanwärter, Auszubildende, Versorgungs-

empfängerinnen und Versorgungsempfänger und Rentnerinnen und 

Rentner auf berufsständischer Grundlage.
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(2) Der BTB Hessen sieht seine Aufgabe in der Wahrnehmung der berufs-

ständisch orientierten und mit gewerkschaftlichen Mitteln durchzuset-

zenden Interessen seiner Mitglieder. Dabei vertritt der BTB Hessen die 

Interessen aller Fachrichtungen und Laufbahnen des technisch - natur-

wissenschaftlichen Dienstes.

(3) Der BTB Hessen bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundord-

nung im Sinne des Grundgesetzes, zu den beamten- und sozialpoliti-

schen Grundsätzen des Deutschen Beamtenbundes und den Prinzipien 

der allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsätze. Der BTB Hessen ist 

parteipolitisch unabhängig.

(4) Der BTB Hessen verfolgt im Sinne von § 5 I Nr. 5 Körperschaftssteuerge-

setz (KStG) keine auf Gewinn gerichteten wirtschaftlichen Ziele.

§ 3

Mitgliedschaft

Aufnahmefähig sind die in § 2 Absatz 1 genannten Personen.

§ 4

Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Der Beitritt ist schriftlich zu beantragen.

(2) Verdiente Mitglieder können auf Grundlage der Ehrenordnung durch 

die Mitgliederversammlung mit einer Ehrenbezeichnung bedacht  

werden.
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§ 5

Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)  Die Mitglieder haben Anspruch auf:

1. Unterstützung bei der Vertretung ihrer Interessen durch den BTB 

Hessen im Sinne von § 2 Abs. 2 dieser Satzung

2. Rechtsschutz im Rahmen der Rechtsschutzordnung des  

dbb beamtenbund und tarifunion

3. Benutzung der gewerkschaftlichen Einrichtungen der BTB Hessen 

und des Deutschen Beamtenbundes.

(2) Die Mitglieder erhalten regelmäßig erscheinende Verbandszeitschriften 

und Informationen vom BTB Hessen und Deutschen Beamtenbund.

(3) Die Mitglieder sind berechtigt, an den BTB Hessen Anträge zu stellen 

und Vorschläge einzureichen.

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung und die satzungsgemäß 

gefassten Beschlüsse zu beachten.

(5) Die Mitglieder zahlen den in der Beitragsordnung festgesetzten Mit-

gliedsbeitrag. Er ist Jahresbeitrag und im ersten Quartal fällig. Bleibt ein 

Mitglied mit der Beitragszahlung im Rückstand, so ruhen seine Rechte. 

Näheres regelt die Beitragsordnung.

§ 6

Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder durch Tod.

(2)  Der Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Er ist unter 

Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist gegenüber der Lan-

desleitung (§ 11) schriftlich bis zum 30.09. zu erklären.
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(3) Der Ausschluss ist zulässig, wenn ein Mitglied der Satzung zuwider-

handelt oder satzungsgemäß gefasste Beschlüsse trotz schriftlicher 

Aufforderung nicht Folge leistet. Der Antrag auf Ausschluss ist von der 

Landesleitung zu stellen. Über den Ausschluss entscheidet der Landes-

vorstand mit Zweidrittelmehrheit. 

(4) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeder Rechtsanspruch 

gegenüber dem BTB Hessen. Das ausscheidende oder ausgeschlossene 

Mitglied oder sein Rechtsnachfolger hat keinen Anspruch auf einen An-

teil an dem Vermögen des BTB Hessen oder einer seiner Fachgruppen. 

Die Anwendung des § 738 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), des § 739 

BGB und des § 740 BGB wird jeweils ausgeschlossen.

§ 7

Fachgruppen

(1)  Der BTB Hessen gliedert sich in Fachgruppen. Die Fachgruppen  sind 

keine Organe des BTB Hessen. Eine Fachgruppe muss mindestens 20 

Mitglieder haben. Einzelmitglieder, für deren Fachrichtung noch keine 

Fachgruppe besteht, sollen sich einer bestehenden Fachgruppe an-

schließen. Die Fachgruppen sollen sich für eine wirkungsvolle Arbeit in 

allen Stufen der Personalvertretung fach- und ressortbezogen organi-

sieren.

(2) Die Fachgruppen nehmen die Interessen ihrer Mitglieder wahr. Die 

Fachgruppenarbeit wird nach eigenem Ermessen satzungsgemäß ge-

staltet. Sie halten eigene Mitgliederversammlungen ab und betreiben 

Mitgliederwerbung.

(3) Die Fachgruppe informiert die Landesleitung über geplante Aktivitäten 

die für den BTB Hessen von Bedeutung sein können.
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(4) Verhandlungen mit den Vertretungen oberster Landesbehörden, 

gesetzgebender Körperschaften und anderer Gewerkschaften sind 

im gegenseitigen Einvernehmen zwischen der Landesleitung und der 

betroffenen Fachgruppe zu führen.

(5) Die Fachgruppen wählen die von ihnen zu stellenden Mitglieder des 

Landesvorstandes und deren Vertretungen auf die Dauer von drei Jah-

ren. Auf jedes angefangene Hundert der Mitglieder einer Fachgruppe 

entfällt ein Vorstandsmitglied. Jede Fachgruppe hat der Landesleitung 

die gewählten Vorstandsmitglieder und ihre Vertretungen rechtzeitig 

namhaft zu machen, so dass die Bekanntgabe auf der am Ende einer 

Wahlperiode stattfindenden Mitgliederversammlung möglich ist.

(6) Die Fachgruppen erhalten gemäß der Beitragsordnung ihre Haushalts-

mittel vom BTB Hessen. 

(7) Die Fachgruppe hat folgende Organe:

1.  die Mitgliederversammlung

2.  den Vorstand.

(8) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der Fachgruppe. Zu 

ihr sind alle Mitglieder mindestens 6 Wochen vorher unter Bekanntga-

be von Ort, Zeit, Tagesordnung und Fristen schriftlich oder per E-Mail 

einzuladen. Anträge zur Tagesordnung sind mindestens 4 Wochen vor 

der Mitgliederversammlung bei dem Vorstand der Fachgruppe einzu-

reichen. Diese Anträge sind eine Woche vor der Mitgliederversammlung 

bekannt zu geben.

(9)  Die Mitgliederversammlung findet nach Bedarf, jedoch mindestens 

alle drei Jahre statt. Sie wird von der bzw. dem Vorsitzenden einberufen 

und geleitet. Die Mitgliederversammlung ist so zu terminieren, dass die 

Wahl der Mitglieder für die Gremien des BTB Hessen rechtzeitig erfol-

gen kann. 
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(10) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit ihrer 

anwesenden Mitglieder über:

1.  die Festlegung der verbandspolitischen Arbeit der Fachgruppe

2.  die Entlastung des Vorstandes nach Entgegennahme des Geschäfts-

berichtes, des Kassenberichtes und des Berichtes der kassenprüfen-

den Personen

3.  die Wahl des Vorstandes

4.  die Wahl von zwei kassenprüfenden Personen einschließlich deren 

Stellvertretungen, die dem Vorstand nicht angehören dürfen, für die 

nächsten drei Jahre, eine Wiederwahl ist nur einmal möglich

5.  die Wahl der Mitglieder für den Landesvorstand (§ 7 Abs. 5)

6.  die Vorschläge für die beratenden Mitglieder (§ 9 Abs. 6 bis 9)

7.  die Erledigung von Anträgen

8.  die Anträge an die Mitgliederversammlung des BTB Hessen. 

(11) Die Fachgruppen werden durch ihren Vorstand geleitet. Der Vorstand 

wird von der Mitgliederversammlung der Fachgruppe für die Dauer von 

3 Jahren gewählt. Die Wahl der bzw. des Vorsitzenden ist auf Antrag in 

geheimer Wahl zu vollziehen. Der Vorstand besteht in der Regel aus der 

bzw. dem Vorsitzenden, der Stellvertretung, der Geschäftsführung und 

der kassenführenden Person. Der Vorstand kann um beisitzende Perso-

nen erweitert werden. Jedes Mitglied des Fachgruppenvorstandes ist 

zugleich für sich allein Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Seine persönli-

che Haftung im Sinne des § 54 BGB ist ausgeschlossen.

(12) Beschließt eine Fachgruppe die Einstellung ihrer Aktivitäten, so ist dies 

unverzüglich durch den zuständigen Vorstand der Landesleitung des 

BTB Hessen schriftlich mitzuteilen. Die vorhandenen Finanzmittel fallen 

dem BTB Hessen zu.
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§ 8

Organe des BTB Hessen

Der BTB Hessen hat folgende Organe:

1.  die Mitgliederversammlung

2.  den Landesvorstand

3.  die Landesleitung.

§ 9

Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des BTB Hessen. Sie 

besteht aus den anwesenden Mitgliedern der Fachgruppen. Zu ihr sind 

alle Mitglieder mindestens 6 Wochen vorher unter Bekanntgabe von 

Ort, Zeit, Tagesordnung und Fristen schriftlich oder per E-Mail einzu-

laden. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens 4 Wochen vor der 

Mitgliederversammlung bei der Landesleitung schriftlich einzureichen. 

Diese Anträge sind eine Woche vor der Mitgliederversammlung be-

kannt zu geben.

(2) Während der Mitgliederversammlung können nur Dringlichkeitsanträ-

ge vorgebracht werden. Für die Zulassung von Dringlichkeitsanträgen 

sind mindestens 20 Unterschriften erforderlich. Über die Zulassung von 

Dringlichkeitsanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung.

(3) Die Mitgliederversammlung findet nach Bedarf, jedoch mindestens alle 

drei Jahre statt. Sie wird von der Landesleitung einberufen.  

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist unverzüglich einzu-

berufen, wenn der Vorstand oder ein Viertel der Mitglieder unter Anga-

be der Tagesordnung dies beantragt. 
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(4) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einberufung 

immer beschlussfähig. Zu einem Beschluss, der eine Änderung der 

Satzung enthält, bei der Auflösung des BTB Hessen und bei der Verwen-

dung des Vermögens, ist eine Mehrheit von dreiviertel der erschienenen 

Mitglieder erforderlich (§ 33 Abs. 1 BGB). Die Durchführung der Mitglie-

derversammlung wird durch eine Geschäftsordnung geregelt. Das zu 

wählende Präsidium stellt sicher, dass alle in § 9 Abs. 4 bis 11 aufgeführ-

ten Vorgaben erledigt werden und satzungskonform verfahren wird.

(5) Die Mitgliederversammlung beschließt, mit einfacher Mehrheit der 

anwesenden Mitglieder, über:

1. die Festlegung der Grundsätze für die verbandspolitische Arbeit  

des BTB Hessen

2. die Entlastung des Vorstandes nach Entgegennahme des Geschäfts-

berichtes, des Kassenberichtes und des Berichtes der Kassenprüfung

3. die Wahl von zwei kassenprüfenden Personen einschließlich deren 

Stellvertretungen, die nicht dem Landesvorstand angehören dürfen, 

für die nächsten drei Jahre, eine Wiederwahl ist nur einmal möglich

4. die Beitragsordnung für die Mitglieder

5. den vom Landesvorstand aufgestellten Haushaltsplan

6. die Ehrenordnung

7. die Erledigung von Anträgen. 

(6)  Lehnt die Mitgliederversammlung den vom Landesvorstand aufgestell-

ten Haushaltsplan mit einfacher Mehrheit ab, so sind die Gründe in ei-

ner Aussprache zu klären. Die noch amtierende, kassenführende Person 

prüft in der Mitgliederversammlung, ob und in wie weit der Haushalts-

plan geändert werden kann. Das Ergebnis wird erneut zur Abstimmung 

gestellt, sollte hier wider Erwarten keine Mehrheit gefunden werden, so 

bedarf es einer außerordentlichen Mitgliederversammlung.
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(7) Die in der Mitgliederversammlung anwesenden Tarifbeschäftigten wäh-

len eine Vertretung als beratendes Mitglied in den Landesvorstand. Das 

gleiche gilt für die anwesenden Frauen, die anwesenden Jugendlichen 

(das Alter bestimmt sich nach der Satzung des dbb beamtenbund und 

tarifunion), die anwesenden Versorgungsempfängerinnen und Versor-

gungsempfänger, die Rentnerinnen und Rentner und die anwesenden 

Schwerbehinderten.

§ 10

Landesvorstand
(1) Der Landesvorstand besteht aus den von den Fachgruppen gewählten 

Mitgliedern (§ 7 Abs. 5). Die Ehrenvorsitzenden des BTB Hessen können 

an den Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

(2) Der Landesvorstand wählt

1. die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden

2. zwei gleichberechtigte Stellvertretungen

3. die kassenführende Person

4. die geschäftsführende Person

Die kassenführende und die geschäftsführende Person können auch 

aus den Reihen der Einzelmitglieder gewählt werden; in diesen Fällen 

sind sie nicht stimmberechtigt.

(3) Die bzw. der Vorsitzende wird in geheimer Wahl gewählt. Alle übrigen 

Mitglieder des Landesvorstandes werden offen, oder auf Antrag geheim 

gewählt. 

(4) Der Landesvorstand setzt die von der Mitgliederversammlung getroffe-

nen Beschlüsse für die gewerkschaftspolitische Arbeit um. 

(5) Der Landesvorstand ist bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte seiner 

Mitglieder beschlussfähig. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-

heit. Die beratenden Mitglieder sind in den von ihnen zu vertretenden 

Angelegenheiten anzuhören. 

(6) Im Falle der Verhinderung eines Mitglieds nimmt dessen Vertretung teil.
Entwurf für Mitgliederversammlung
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(7) Scheidet ein Mitglied des Landesvorstandes im Laufe seiner Amtszeit 

aus, so rückt dessen Vertretung nach.

(8) Der Landesvorstand wird bei Bedarf von der Landesleitung einberufen, 

oder auf Antrag von mehr als einem Viertel der Mitglieder des Landes-

vorstandes. Er tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. 

(9) Der Landesvorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben eine Geschäfts-

ordnung erlassen, oder zur Entlastung der Landesleitung Arbeitskreise 

einberufen.

§ 11

Landesleitung

(1) Die Personen aus § 10 (2) Nr. 1-4 bilden die Landesleitung. 

(2) Die Landesleitung führt die laufenden Geschäfte des BTB Hessen.

(3) Die bzw. der Vorsitzende und die gleichberechtigten Stellvertretungen 

sind zugleich für sich allein Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Ihre per-

sönliche Haftung im Sinne des § 54 BGB ist ausgeschlossen.

(4) Die Landesleitung vertritt den BTB Hessen.

(5) Bei Verhandlungen können die zuständigen Vertretungen der Fach-

gruppen im Landesvorstand beteiligt werden.

(6) Die Zusammensetzung der Landesleitung ist nicht an eine Beteiligung 

bestimmter Fachgruppen gebunden. Es sollen jedoch mehrere Fach-

gruppen in der Landesleitung vertreten sein.

(7) Scheidet ein Mitglied der Landesleitung im Laufe seiner Amtszeit aus, 

so kann der Landesvorstand die Ersatzwahl für den Rest der Amtszeit 

vornehmen.

(8) Die Landesleitung bereitet die Mitgliederversammlung vor.

(9) Die Landesleitung tritt bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Quartal 

zusammen. 

(10) Die Landesleitung stellt eine regelmäßige und zeitnahe Information des 

Landesvorstandes sicher.
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§ 12

Kassenprüfung

(1) Die von der Mitgliederversammlung gewählten kassenprüfenden Per-

sonen haben während der Wahlperiode die Haushalts- und Kassenfüh-

rung zu überwachen und mindestens einmal jährlich eine gemeinsame 

Kassenprüfung vorzunehmen. 

(2) Der Kassenbericht des Landesvorstandes zur Mitgliederversammlung 

ist rechtzeitig zu prüfen und in der Mitgliederversammlung über das 

Ergebnis zu berichten.

(3) Nach Ablauf einer Wahlperiode muss eine Person für die Kassenprüfung 

ausscheiden. 

(4) Wird eine Person für die Rechnungsprüfung während ihrer Amtsperiode 

in ein Amt nach §§ 10 oder 11 berufen, so erlischt das Mandat für die 

Kassenprüfung. Eine Vertretung rückt nach.

§ 13

Obleute

(1) Die Fachgruppen bestellen aus den Reihen ihrer Mitglieder Obleute, die 

folgende Aufgaben haben:

a) Informieren der Beschäftigten über den BTB/dbb und deren Ziele so-

wie Verbreitung von gewerkschaftlichem Informationsmaterial und 

ggf. Aushang von besonderen Informationen am „schwarzen Brett“ 

der Ämter, Dienststellen und Landesbetriebe

b) Beratung und Unterstützung der Mitglieder bei der Wahrnehmung 

ihrer Rechte aus dem Beschäftigtenverhältnis

c) Unterstützung bei der Werbung neuer Mitglieder und  

Mitgliederpflege 

Entwurf für Mitgliederversammlung



16  | BTB Hessen

d) Beteiligung oder Unterstützung bei der Vorbereitung von Personal-

rats- und Jugendvertretungswahlen einschließlich dem Erarbeiten 

der Kandidatenlisten 

e) Unterstützung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit durch Aufklä-

rung der Mitglieder über gewerkschaftliche Bildungsmöglichkeiten 

bzw. Weitergabe eigener Informationen über derartige  

Veranstaltungen

f) Im Bedarfsfalle Wahrnehmung der Interessen des BTB/dbb bei  

Personalversammlungen. 

(2) Zur Unterstützung der Obleutearbeit lädt die BTB Landesleitung bei 

Bedarf die Obleute zu gemeinsamen Schulungs- und Informationsver-

anstaltungen ein.

§ 14

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 15

Protokollführung

Über die Sitzungen des Landesvorstandes und der Landesleitung sind Pro-

tokolle zu führen, aus denen die gefassten Beschlüsse sowie die Wahl- bzw. 

Abstimmungsergebnisse hervorgehen.

Sie sind von der protokollführenden Person und der oder dem Landesvorsit-

zenden bzw. einer Stellvertretung zu unterzeichnen.
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§ 16

Auflösung

(1) Die Auflösung des BTB Hessen kann nur von einer zu diesem Zweck 

einberufenen Mitgliederversammlung (§ 9) beschlossen werden.

(2) Wird die Auflösung beschlossen, ist gleichzeitig über die Verwendung 

des vorhandenen Vermögens zu entscheiden und es sind zwei Perso-

nen zu wählen, welche die Liquidation durchführen.

§ 17

Inkrafttreten

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 19. November 2014 

beschlossen und tritt mit Beschlussfassung in Kraft.
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Beitragsordnung des BTB Hessen
 

§ 1 

Ermächtigungsgrundlage

Grundlage für diese Beitragsordnung ist die Satzung des BTB Hessen in ihrer 

jeweils gültigen Fassung. 

§ 2 

Bedeutung der Beitragszahlung für den BTB Hessen

Das Beitragsaufkommen der Mitglieder ist die wesentliche Grundlage für die 

finanzielle Ausstattung des BTB Hessen. Er ist daher darauf angewiesen, dass 

alle Mitglieder der in der Satzung grundsätzlich verankerten Beitragspflicht 

in vollem Umfang und pünktlich nachkommen. Nur so können die Aufgaben 

erfüllt und Leistungen gegenüber den Mitgliedern erbracht werden. 

§ 3 

Beitragspflicht

(1) Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu zahlen. Im Eintrittsjahr wird 

ein zeitanteiliger Beitrag erhoben. 

(2) Der Beitrag ist eine Bringschuld des Mitglieds.

(3) Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei, soweit dieser 

Status vor dem 1.1.2014 zuerkannt wurde.
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§ 4 

Höhe des Beitrags

(1) Die Höhe des Beitrags richtet sich nach dem am Jahresbeginn beste-

henden Mitgliederstatus.

(2) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.

(3) Die Mitglieder haben folgende Jahresbeiträge zu zahlen:

Gruppe Beitrag ab 01.01.2002

Mitglieder

mittlerer Dienst 80,00

gehobener Dienst 105,00

höherer Dienst 130,00

Ruhestandspersonen

mittlerer Dienst 55,00

gehobener Dienst 75,00

höherer Dienst 90,00

Ausbildung 30,00

§ 5 

Zahlungsform

(1) Die Mitglieder erteilen ein Lastschriftmandat. Andere Zahlungsweisen 

sind nur in Ausnahmefällen auf Antrag durch schriftliche Zustimmung 

des Landesvorstandes möglich. 

(2) Alle Beitragszahlungen sind auf das nachstehend genannte Konto des 

BTB Hessen zu leisten:

Nassauische Sparkasse Wiesbaden

IBAN: DE27 5105 0015 0100 0772 05   BIC: NASSDE55XXX.

(3) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, 

nicht erfolgen, sind die dem BTB Hessen dadurch entstehenden Bank-

gebühren von dem Mitglied zu erstatten.
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§ 6 

Fälligkeit des Beitrags

Die Banklastschriften erfolgen grundsätzlich zum 1. Februar eines jeden Jah-

res. Sollte dieser Termin nicht auf einen Bankarbeitstag fallen, wird der Beitrag 

am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag eingezogen.

§ 7 

Beitragsrückstand

(1) Bleibt ein Mitglied mit der Beitragszahlung länger als 6 Monate im 

Rückstand, so ruhen seine Rechte. 

(2) Der Zeitpunkt, von dem ab die Rechte ruhen, ist durch die Landeslei-

tung auf der Grundlage einer vom Schatzmeister gelieferten Informati-

on festzustellen und dem Mitglied sowie dem Fachgruppenvorstand in 

schriftlicher Form mitzuteilen.

§ 8 

Soziale Härtefälle

In sozialen Härtefällen kann der Landesvorstand die Beitragspflicht auf Antrag 

und bei Nachweis der finanziellen Verhältnisse vorübergehend ganz oder 

teilweise erlassen. Ein Rechtsanspruch auf eine Ermäßigung des Mitgliedsbei-

trages oder auf eine Freistellung von der Beitragspflicht besteht nicht.

§ 9 

Kündigung der Mitgliedschaft

Hat ein Mitglied seine Mitgliedschaft gekündigt, bleibt es bis zum Zeitpunkt 

der Beendigung der Mitgliedschaft verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu leis-

ten und seine sonstigen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
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§ 10 

Haushaltsmittel für die Fachgruppen

Die Fachgruppen erhalten auf Basis einer zum 1.1. des Jahres aktualisierten 

Mitgliederliste die Haushaltsmittel vom BTB Hessen. Die Höhe wird vom Lan-

desvorstand festgesetzt. Für das laufende Kalenderjahr erfolgt eine Auszah-

lung bis zum Ende des zweiten Quartals. 

§ 11 

Änderungen

(1) Änderungen, die die Höhe des Mitgliedsbeitrags betreffen, werden 

durch die Mitgliederversammlung beschlossen.

(2) Über alle anderen Änderungen, die diese Beitragsordnung betreffen, 

entscheidet der Landesvorstand.

§ 12 

Inkrafttreten

Diese Beitragsordnung ist durch die Mitgliederversammlung am 19. Novem-

ber 2014 beschlossen worden und tritt mit Wirkung vom 19. November 2014 

in Kraft.
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Ehrenordnung des BTB Hessen

Präambel

Gemäß § 4 (2) der Satzung vom 19. November 2014 können zum Dank und 

als Anerkennung, verdiente Mitglieder durch die Mitgliederversammlung mit 

einer Ehrenbezeichnung bedacht werden.

§ 1

Ehrenbezeichnung

Folgende Ehrenbezeichnungen können verliehen werden:

- Ehren- (Funktion in der Organisation)

- Ehrenmitglied

§ 2 

Anforderung

Eine Ehrenbezeichnung kann an ein Mitglied vergeben werden, das sich 

durch aktives Handeln um den BTB Hessen verdient gemacht hat.

Verdienste sind insbesondere darin zu sehen, dass:

• aktiv über mindestens drei Wahlperioden eine Funktion im Landes-

vorstand begleitet wurde 

• Belange der technisch-naturwissenschaftlichen Fachverwaltungen 

im politischen Raum wie auch im dienstlichen Umfeld nachhaltig im 

Sinne der Satzung des BTB Hessen vertreten wurden

• heraushebender Einsatz bei der Mitgliederwerbung erbracht wurde. 

• Aufgaben in Gremien mit besonderem Engagement übernommen 

und im Interesse des BTB Hessen pflichtbewusst erledigt wurden.
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§ 3 

Verfahren

Den im Landesvorstand vertretenen Fachgruppen obliegt es Mitglieder zur 

Ehrung vorzuschlagen. Der Vorschlag ist spätestens zur letzten Landesvor-

standssitzung vor der Einladung zur Mitgliederversammlung schriftlich mit 

Darlegung der Gründe in den Landesvorstand einzubringen. Der Landesvor-

stand entscheidet über die Verleihung einer Ehrenbezeichnung. Im Rahmen 

der Mitgliederversammlung wird die Ehrung formal ausgesprochen.

§ 4

Fachgruppen
Die Fachgruppen können in eigener Zuständigkeit die gleichen Ehrenbezeich-

nungen unter Zugrundelegung der zuvor beschriebenen Kriterien und einem 

auf die Fachgruppe sinngemäß übertragenen Verfahren aussprechen.

§ 5

Aberkennung von Ehrenbezeichnung

(1) Eine Aberkennung der Ehrenbezeichnung ist möglich, wenn die Person 

a) sich grob gewerkschaftsschädigend verhält oder

b) rechtskräftig aus dem BTB Hessen ausgeschlossen wurde.

(2) Für die Aberkennung der Ehrenbezeichnung ist der Vorstand zuständig, 

der über die Ehrung befunden hat.

(3) Die Aberkennung der Ehrenbezeichnung ist unter Angabe der Gründe 

der betroffenen Person schriftlich mitzuteilen.

(4) Die Mitgliederversammlung ist über die Aberkennung der Ehrenbe-

zeichnung zu unterrichten.
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§ 6

Änderungen

Änderungen der Ehrenordnung werden auf Vorschlag des Landesvorstands in 

der Mitgliederversammlung beschlossen. 

§ 7

Inkrafttreten

Diese Ehrenordnung tritt nach Annahme durch die Mitgliederversammlung 

am 19. November 2014 in Kraft
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Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung 

(gemäß § 9 (4) der Satzung)

§ 1

Wahl des Präsidiums

Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Landesvorstandes oder eine Stell-

vertretung eröffnet die Mitgliederversammlung. Sie lässt aus den Reihen der 

Mitglieder ein Präsidium, bestehend aus einer Versammlungsleitung und zwei 

Stellvertretungen wählen, welchem die Leitung der Mitgliederversammlung 

und die Abwicklung der Tagesordnung obliegen. Dem Präsidium wird die 

gültige Satzung zur Verfügung gestellt. 

§ 2

Liste der Wortmeldungen

Das Präsidium führt eine Liste der Wortmeldungen. Die Reihenfolge bestimmt 

das Präsidium. Wortmeldungen nach Schluss der Aussprache werden nicht 

berücksichtigt. Der bzw. dem Vorsitzenden des Landesvorstandes und den 

Stellvertretungen ist jederzeit, auch außerhalb der Liste, das Wort zu erteilen.

§ 3

Wort zur Geschäftsordnung

Das Wort zur Geschäftsordnung wird außerhalb der Reihenfolge der Liste 

nach Ermessen der Versammlungsleitung erteilt. Die zur Geschäftsordnung 

redende Person darf nicht zur Sache sprechen. Über Geschäftsordnungsanträ-

ge ist ohne Debatte abzustimmen.
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§ 4

Antrag auf Schluss der Wortmeldungen

Bei Antrag auf Schluss der Liste sind vor der Abstimmung die noch offenen 

Wortmeldungen bekanntzugeben. Eine Person kann gegen, eine für den 

Antrag sprechen. Das Präsidium bestimmt die Personen. Wird Schluss der Liste 

beschlossen, so sprechen nur noch die bei Stellung des Antrages vorgemerkten 

Personen.

§ 5

Antrag auf Schluss der Debatte

Antrag auf Schluss der Debatte kann nur stellen, wer selbst nicht zu der anste-

henden Frage gesprochen hat. Eine Person kann gegen, eine für den Antrag 

sprechen. Das Präsidium bestimmt die Personen. Bei Annahme des Antrags auf 

Schluss der Debatte ist die Aussprache geschlossen.

§ 6

Abstimmung und Wahlen

Abstimmungen erfolgen in der Regel durch Handaufheben. Abstimmungen 

und Wahlen sind geheim durchzuführen, wenn mindestens zehn Mitglieder 

dies beantragen.

§ 7

Wahlvorschläge

Vorschlagsberechtigt bei allen Wahlakten sind die Mitglieder, der Landesvor-

stand und die Landesleitung. Das Präsidium nimmt die Wahlvorschläge ent-

gegen. Das Präsidium gibt den vorgeschlagenen Personen Gelegenheit sich 

vorzustellen. Ob eine Aussprache zu den Wahlvorschlägen stattfindet, entschei-

det  der wahlberechtigte Personenkreis der Mitgliederversammlung.
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§ 8

Niederschrift

Die Niederschrift über den Verlauf der Mitgliederversammlung wird vom Präsi-

dium gefertigt und unterzeichnet.

§ 9

Beschluss

Diese Geschäftsordnung wurde von dem Landesvorstand am 19. November 

2014 vorgelegt und von der Mitgliederversammlung am gleichen Tage be-

schlossen.
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